Historische Einleitung

· Mittelalter: Zünfte, Gilden, Beiträge --> Krankheit, Invalidität (nicht alle Bevölkerungsschichten)

· 1774 Breslauer Handlungsgehilfen gründne „Institut für hilfsbedürftige Handlungsdiener“ --> DAK

· 1843 Krankenunterstützungsverein für Tabakfabrikarbeiter 

· 1845 Krankenkassen für Fabrikarbeiter in Preussen (zum ersten Mal Zwang) 

· 1848 Krankenkasse der Beamten des Berliner Polizeipräsidiums

· 1854 Preußische Gemeinden führen Pflichtversicherung und Krankenkassen für Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter ein

· 1881 Kaiserliche Botschaft an Reichstag: nicht nur Sozialdemokratische Umtriebe, auch Hilfe 

· 1883 „Gesetz betreffend der Krankenversicherung für Arbeiter“ = Versicherungspflicht, Rechtsanspruch für freie ärztliche Behandlung, Geldleistungen. Bismarkc: "Mein Gedanke war, die arbeitenden Klassen zu gewinnen, oder soll ich sagen zu bestechen, den Staat als soziale Einrichtung anzusehen, die ihretwegen besteht und für ihr Wohl sorgen möchte" 

· Wider der sozialen Unruhen und dem Sozialismus 

· Entziehen der wirtschaftlichen Grundlage bereits bestehender, freiwilliger Sozialversicherungen der Gewerkschaften und der kirchlichen Arbeiterverbände 

· Gesellenbruderschaften --> Innungskrankenkassen 

· Fabrikkassen --> Betriebskrankenkassen 

· Andere Berufe als Arbeiter und Handwerker (z.B. Geistliche, Lehrer, etc.) musste sich privat versichern, so gründeten sich PKVs

· Situation zur Jahrhundertwende: 

· Mehr als 20.000 Krankenkassen, davon ca. 150 Hilfskassen und 790 private mit 8,5 Mill Mitgliedern (unüberschaubares System mit Einzelverträgen und eingeschränkter Leistungsfähigkeit)

· Viele Menschen waren weiterhin existentiell bedroht und nicht versichert

· Daher 1911 Beschluss der RVO für Kranken-, Unfall und Rentenversicherung

· Problem: Die Krankenkassen haben ein ein Vertragsmonopol, schlossen Einzelverträge mit den von ihnen weitgehend abhängigen Ärzten, die von ihnen bezahlt wurden. Ohne schlagkräftige Organisation auf Seiten der Ärzte konnten die Kassen die Bedingungen und die Höhe der Vergütung nahezu frei diktieren. Sie schlossen Verträge mit denjenigen Ärzten, die Ihre Patienten für das geringste Honorar behandelten.

· Folge: 1900 gründen Ärzte den „Leipziger Verband“ – seit 1924 nach seinem Begründer „Hartmannbund“ genannt –, der sich für Kollektivverträge zwischen Ärzten und Kassen einsetzte. Seinen Forderungen verlieh der Verband mit zahlreichen Streikaktionen Nachdruck. 

· 1913 Generalstreik der Ärzte angekündigt. Zur Abwendung dieses Streiks griff die Regierung ein. 

· Das Ergebnis war das Berliner Abkommen vom 23. Dezember 1913. Es legte das Zahlenverhältnis zwischen Ärzten und Versicherten fest (1 zu 1.350) und beendete das Zulassungsmonopol der Krankenkassen. Außerdem vermittelte die Regierung die Anfänge der gemeinsamen Selbstverwaltung von Krankenkassen und Kassenärzten mit dem Leipziger Bund als Vertreter der Ärzte. Die Ärzte verzichteten vorläufig auf weitere Kampfmaßnahmen; künftige Konflikte sollte ein Schiedsgericht lösen.

· 1923 – Berliner Abkommens läuft ab, die Kassen waren in der Wirtschaftskrise nicht mehr in der Lage, den Ärzten auch nur annähernd angemessene Honorare auszuzahlen. Da unter diesen Umständen keine Aussicht bestand, das Abkommen von 1913 einvernehmlich zu verlängern, griff der Staat erneut ein: Per Notverordnung vom 13. Oktober 1923 erklärte die Regierung unter Reichskanzler Gustav Stresemann die bis dahin freiwilligen Bestimmungen des Berliner Abkommens für gesetzlich bindend. Zusätzlich wurde der „Reichsausschuss für Ärzte und Krankenkassen“ gegründet.

· Die Ärzteschaft war empört, der Leipziger Verband rief erneut zum Streik auf: Von Dezember 1923 bis Januar 1924 weigerten sich die Ärzte, Patienten zu behandeln, die nicht bar zahlen konnten. 

· Die Krankenkassen antworteten mit der Gründung von Ambulatorien mit direkt angestellten Ärzten. Widerspruch „freies Arzttum“ mit „Selbständigkeit des Arztes", hohe gesellschaftliche Status und die Freiheit des einzelnen Arztes sowie die Autonomie des ganzen Berufsstandes gegenüber der nichtärztlichen Öffentlichkeit (konservatives Lager) vs.  verstaatlichte Gesundheitssystem, patriarchalisch, zentralisiert, Einbindung des Arztes in eine allgemeine gesundheitspolitische Konzeption, in der der Staat für das Wohlergehen der Bürgerinnen und Bürger Sorge trägt. (linke Parteien)

· Im Gegenzug behandelten die streikenden Ärzte nun keine Mitglieder von Krankenkassen mehr, die Ambulatorien betrieben. 

· Obwohl die Kassen eigene Ambulatorien schufen, war die flächendeckende Versorgung nicht mehr sicherzustellen. Die Maßnahmen zeigten Wirkung: Die Regierung nahm die Verordnungen von 1923 größtenteils zurück. 

· Der Konflikt zwischen Krankenkassen und Ärzten ging weiter. Es folgten weitere Streiks 1928-1929

· Der Staat sah sich gezwungen einzugreifen und rief beide Parteien zu Verhandlungen. Um eine Lösung zu erzwingen, setzt das Arbeitsministerium beiden Parteien eine Frist von sechs Monaten. Kommt es bis dahin nicht zur Einigung, so die Reichsregierung, werden die 20.000 niedergelassenen Ärzte zu Angestellten der Krankenkassen gemacht.

· Verordnung des Reichspräsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen und zum Schutz des inneren Friedens vom 8. Dezember 1931  sah in § 1 den Abschluss von Gesamtverträgen zwischen Kassen und kassenärztlichen Vereinigungen vor.  Dies schuf ein Gegengewicht zu den Krankenkassen.

· Neue Rechte:

· Selbstverwaltung

· Kollektivverträge

· Aushandlung von Honorarvereinbarungen 

· Zulassungsbestimmungen

· Neue Pflichten:

· Sicherstellungsauftrag 

· Kein Streikrecht

· Gleichschaltung der KVen im 3. Reich zu einem Werkzeug des totalitären Staates 

· Nach dem Krieg: zwei Systeme:

· Markwirtschaftliches System mit starker, autonomer Ärzteschaft in der BRD

· Sozialistisches Gesundheitssystem in der DDR mit zentralisierten Strukturen

· Nach der Wiedervereinigung Ausweitung des BRD-Systems auf ganz Deutschland

· Situation heute: 

· Zahl der gesetzlichen Krankenkassen rückläufig. 1991 gab es noch mehr als 1.200, 2006 noch 253 gesetzliche Krankenkassen, davon 199 Betriebskrankenkassen. Aktuell gibt es 219 mit 70,3 Mill Versicherte 

· Kassentypen:

· Allgemeine Ortskrankenkassen (AOK) 

· Betriebskrankenkassen (BKK) können von Arbeitgebern mit mindestens 1.000 Versicherungspflichtigen gegründet werden. 

· Innungskrankenkassen (IKK) können von Handwerksinnungen mit mindestens 1.000 Versicherungspflichtigen gegründet werden. 

· Landwirtschaftliche Krankenkassen (LKK) für in der Landwirtschaft Beschäftigte 

· Knappschaft ursprünglich für Arbeitnehmer des Bergbaus 
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Ersatzkassen, entstanden aus privatrechtlichen Selbsthilfevereinigungen

